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Karte 8:  Auswirkungen auf Boden

Zulässigkeitsgrenzbereich (Stufe III)
(Anmerkung: Es kommt vorhabensbedingt zu keinen Beein-
trächtigungen, die dem Belastungsbereich zuzuordnen sind.)
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Hinweis: Grenzdarstellung und Angaben zu den Bodentypen sind der Bodenübersichtskarte 1 : 50 000 
               (NLfB 1997) entnommen und weisen maßstabsbedingte Ungenauigkeiten auf.

Auswirkungen im

Belastungsbereich  (Stufe II)


